
Entwurf eines Gesetzes

zu der Vereinbarung vom 25. August 1953

zwischen dem Bundesminister fiir Verkehr der Bundesrepublik Deutschland

und dem Vorsteher des Eidgenéssischen Post— und Eisenbahndepartements

iiber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet

A. Problem und Ziel

Die Vereinbarung vom 25. August 1953 zwischen dem Bundesminister fUr Verkehr der
Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des Eidgendssischen Post— und
Eisenbahndepartements Uber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet wurde
bislang nicht durch ein Vertragsgesetz in das deutsche Recht transferiert. Dieses istjedoch
nach Artikel 59 Absatz 2 ‘Satz 1 des Grundgesetzes (GG) erforderlich. Durch das Fehlen
eines Vertragsgesetzes hat die Vereinbarung innerstaatlich in der Bundesrepublik
Deutschland keine Geltung erlangt. Der Vereinbarung wurde und wird jedoch sowohl von
deutscher als auch von Schweizer Seite aus seit 65 Jahren Folge geleistet.

Dies hat zur Folge, dass in de'r Bundesrepublik Deutschland die Bege der in der Schweiz
anséssigen. unter die Vereinbarung fallenden Ruhestandsbeamten des
Bundeseisenbahnvermégens (BEV) an die Lebenshaltungskosten in der Schweiz ohne
nationale Rechtsgrundlage angepasst werden, also die sogenannte Frankenversorgung
geWéhrt wird. Die Verpflichtung hierzu ergibt sich einzig aus der Vereinbarung.

Dies stellte das BundesvenNaltungsgericht mit Urteil vom 1. April 2004 (Az.: 2 C 16/03) fest,
und wurde durch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 22. Dezember
2006 (Az.: 2 BvR 1526/04) bestétigt. lm Jahr 2013 wies der Bundesrechnungshof die
Bundesregierung darauf hin, dass die Frankenversorgung nicht allein aufgrund des
vélkerrechtlich bindenden Vertrages gezahlt werden kann.

Die Vereinbarung ist daher — auch nach Ablauf von 65 Jahren - in nationales Recht
umzusetzen.

B.L65ung

Mit der Zustimmung der Gesetzgebungsorgane in Form des geplanten Gesetzes wird der
verfassungsrechtlich gebotene Zustand hergestellt und somit Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 G6
Rechnung getragen. Auch wird eine Rechtsgrundlage im nationalen Recht for die
Frankenversorgung geschaffen, die dem strengen Gesetzesvorbehalt des
Beamtenversorgungsrechts entspricht.



C. 'Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Frankenversorgung wird bereits seit 1953 gezahlt, weitere Kosten kommen durch dieses
Gesetz nicht hinzu. Rechtlich legitimiert werden durch das Gesetz Zahlungen des BEV an
betroffene Ruhestandsbeamte in Héhe von jéhrlich 4,2 Millionen Euro. Die Héhe der
Zahlungen wird ab 2020 kontinuierlich abnehmen. .

Durch das Gesetz entstehen der Verwaltung keine zusétzlichen Kosten. Die Zahlung der
Beziige ist bereits ein etablierter Prozess.

E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erfflllungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Keiner.

E.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

FUr die Wirtschaft, insbesondere fUr kieinere und mittlere Unternehmen, entsteht kein
ErfUllungsaufwand.

Davon Bfirokratiekosten aus lnformationspflichten

Keine.

E.3 Erfiillungsaufwand der VenNaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Entwurf

Gesetz
zu der Vereinbarung vom 25. August 1953 A

zwischen dem Bundesminister fijr Verkehr der Bundesrepublik
Deutschland

und dem Vorsteher des Eidgentissischen Post- und Eisenbahn-
departements

fiber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet

Vom

Der Bundestag hat mit Zustimrnung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Der in Bonn und Bern am 25. August 1953 unterzeichneten Vereinbarung zwischen
dem Bundesminister fUr Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des
Eidgenéssischen Post- und Eisenbahndepartements der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft Uber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet wird zugestimmt. Die
Vereinbarung wird. nachstehend verbffentlicht.

Artikel 2

Gesetz zur Ausftjhrung der versorgungsrechtlichen Regelungen der
am 25. August 1953 unterzeichneten Vereinbarung zwisChen dem

Bundesminister fI'Jr Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem
Vorsteher des Eidgenbssischen Post- und Eisenbahndepartements der

Schweizerischen Eidgenossenschaft fiber die deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet

§ 1

Versorgungsrechtliche Regelungen

(1) Ist das Bundeseisenbahnvermégen nach Artikel 9 der Vereinbarung zwischen
dem Bundesminister fUr Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des
Eidgenéssischen Post- und Eisenbahndepartements der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft Uber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet vom 25. August 1953
(Einsetzen Fundstelle und Datum des Vertragsgesetzes) verpflichtet, die Versorgungsbe-
ne der Beamtinnen und Beamten, die vor dem Eintritt in den Ruhestand aufgrund der
Verpflichtung aus Artikel 6 Absatz 1 der Vereinbarung Uber die deutschen Eisenbahnstre-
cken auf Schweizer Gebiet vom 25. August 1953 dauerhaft in der Schweiz eingesetzt
waren und nach Eintritt in den Ruhestand ihren Wohnsitz in der Schweiz behalten, an die
Lebenshaltungskosten der Schweiz anzupassen, so weicht das Bundeseisenbahnvermé-
gen insoweit nach MaBgabe von Absatz 2 und der Rechtsverordnung nach § 2 vom Be-
amtenversorgungsgesetz ab.
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(2) Die Anpassung der Versorgungsbege nach Absatz 1 wird dadurch vorgenom-
men, dass die Versorgungsempféngerin oder der Versorgungsempfénger die Versor—
gungsbege in der Hdhe erhélt, auf die nach Schweizer Recht ein Anspruch bestflnde.
Dies gilt nicht, wenn die zu dem jeweils gUItigen, von der Européischen Zentralbank veréf-
fentlichten Referenzkurs in Schweizer Franken umgerechneten Bege nach dem Beam-
tenversorgungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung héher sind. Die nach Satz 1 und
2 angepassten Bege werden in Schweizer Franken zu dem am Zahltermin gUltigen, von
der Européischen Zentralbank veréffentlichten Referenzkurs ausgezahlt.

§ 2

Verordnungserméichtigungen

Das Bundesministerium fUr Verkehr und digitale lnfrastruktur wird erméchtigt, durch
eine Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. das in § 1 Absatz 2 Satz 1 anzuwendende Ven‘ahren zur Ermittlung der Ruhe-
standsbege nach Schweizer Recht zu bestimmen;

2. die Zusténdigkeit nach Nummer 1 auf das Bundeseisenbahnvermégen zu Ubenra-
gen.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der VerkUndung in Kraft.

(2) Die Vereinbarung ist am 1. September 1953 fUr die Bundesrepublik Deutschland
in Kraft getreten.
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Begrl'jndung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf die Vereinbarung ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) anzuwen-
den, da sie sich auf Gegensténde der Bundesgesetzgebung bezieht. Ein Vertragsgesetz
ist demnach erforderlich. Nach der Unterzeichnung wurde die Vereinbarung nur im Amts-
blatt der Bundesbahndirektion Karlsruhe vom 12. Dezember 1953 auf Seite 447 veréffent—
licht. Die Veréffentlichung im Bundesgesetzblatt ll erfolgt nach VerkUndung.

Aufgrund eines fehlenden Vertragsgesetzes hat die Vereinbarung innerstaatlich in der
Bundesrepublik Deutschland bislang keine Geltung erlangt. Mit der Zustimmung der Ge—
setzgebungsorgane in Form eines Vertragsgesetzes wird daher der verfassungsrechtlich
gebotene Zustand hergestellt.

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 GG erforder-
IiCh, da das Gesetz in Verbindung mit der Vereinbarung bindende Verfahrensregelungen
auch fUr die EisenbahnverkehrsvenNaltungen und Eisenbahnaufsichtsbehérden der Lén—
der enthélt und insoweit fUr abweichendes Landesrecht keinen Raum Iésst.

Ferner ist die Zustimmung des Bundesrates geméfs Artikel 87 e Absatz 4 und Absatz 5
Satz 1 des GG erforderlich, da die Vereinbarung Bestimmungen zu dem Ausbau und Er-
halt des deutschen Schienennetzes auf Schweizer Gebiet, sowie zum Verkehrsangebot
auf diesem Schienennetz enthélt.

Zu Artikel 2

Durch das neu erlassene ,,Gesetz zur Aushrung der versorgungsrechtlichen Regelun—
gen der am 25. August 1953 unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem Bundesminis—
ter fUr Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des Eidgenéssischen
Post- und Eisenbahndepartements der Schweizerischen Eidgenossenschaft Uber die
deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet“ wird Artikel 9 Absatz 1 der Verein—
barung zwischen dem Bundesministerfflr Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und
dem Vorsteher des Eidgenéssischen Post- und Eisenbahndepar’tements der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft Uber die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet
vom 25. August 1953 in nationales Recht umgesetzt und néher ausgestaltet. Somit wird
eine Rechtsgrundlage geschaffen, die dem Gesetzesvorbehalt des deutschen Versor—
gungsrechts genUgt.

Zu den einzelnen Reqelunqen:

Zu 1:

Durch § 1 Absatz 1 wird das Bundeseisenbahnvermégen (BEV) erméchtigt, der Verpflich-
tung aus Artikel 9 Absatz 1 der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister fUr Verkehr
der Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des Eidgenéssischen Post- und Ei-
senbahndepartements der Schweizerischen Eidgenossenschaft Uber die deutschen Ei-
senbahnstrecken auf Schweizer Gebiet vom 25. August 1953 nachzukommen. Zu diesem
Zweck darf das BEV von den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes abweichen.

§ 1 Absatz 2 gestaltet die Anpassung der Versorgungsbege an die Lebenshaltungskose
ten in der Schweiz néher aus.
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Die seitdem angewandte Methodik wurde 1973 zwischen der ehemaligen Deutschen
Bundesbahn und der Schweizer Gewerkschaft des Eisenbahnpersonals entwickelt und
wird seitdem unverénden angewendet. Die Anpassung wird entsprechend der sogenann—
ten ,,Minimalgarantie“ vorgenommen. Danach sollen die Ruhestandsbeamtinnen und —
beamten nicht schlechter gestellt werden als vergleichbare fiktive Schweizer Beschéftigte.
Hierzu werden die AnsprUche nach Beamtenversorgungsgesetz mit den fiktiven Anspru—
Chen verglichen, die die Betroffenen nach Schweizer Recht hétten. Es wird der jeweils
héhere Betrag in Schweizer Franken gewéhrt.

'Zur Ermittlung der fiktiven AnsprUche nach Schweizer Recht werden zunéchst die fiktiven
ruhegehaltféhigen Dienstbege ermittelt, indem die Lohnklassen nach Art. 36 Schweizer
Bundespersonalverordnung den deutschen Besoldungsgruppen zugeordnet und die ent-
sprechenden Stufenbetrége nach Besoldungstabelle A gebildet werden. Zu dem so ermit-
telten Grundgehalt in Schweizer Franken wird der jeweils gUItige Schweizer Ortszuschlag
addiert.

Die so ermittelten ruhegehaltféhigen Dienstbege werden mit dem individuell nach § 14
Beamtenversorgungsgesetz anzuwendenden Faktor multipliziert. Von dem so ermittelten
Ruhegehalt wird der in Schweizer Franken umgerechnete Abzug zu Pflegeleistungen
nach § 50f BeamtVG abgezogen.

Der so ermittelte Bruttobezug in Schweizer Franken wird mit dem in Schweizer Franken
umgerechneten Anspruch nach BeamtVG verglichen und der jeweils gUnstigere Betrag
gewéhrt.

§ 1 Absatz 2 Satz 3 erméchtigt das Bundeseisenbahnvermégen, die Ruhestandsbezflge
in Schweizer Franken auszuzahlen.

Zu 2:

§ 2 Nummer 1 erméchtigt das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur, ‘
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das fUr die
Anpassung nach § 1 maBgebliche Verfahren zur Ermittlung der AnsprUche nach Schwei—
zer Recht auszugestalten.

§ 2 Nummer 2 regelt die Mdglichkeit einer Subdelegation. Das Bundesministerium fUr
Verkehr und digitale Infrastruktur wird erméchtigt, durch eine Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedan‘, die Zusténdigkeit nach Nummer 1 auf das Bun—
deseisenbahnvermégen zu Ubertragen.

Beide Zusténdigkeitsregelungen tragen auch dem Umstand Rechnung, dass es sich nicht
um eihe allgemeine Regelung des Versorgungsrechts handelt, sondern um eine aus dem
Vélkerrecht folgende Sonderregelung fUr einen kleinen Kreis von Geschéftsbereichsbe—
amtinnen und —beamten bzw. deren Angehérigen.

Zu Artikel 3
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Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Sieentspricht dem Erfordernis des Artikels 82
Absatz 2 Satz 1 GG.

Schlussbemerkung

Dieses Gesetz dient der gesetzlichen Legitimation des Status quo, insbesondere der in
Artikel 9 der Vereinbarung festgelegten Anpassung der Ruhestandsbezflge von Beamtin-
nen und Beamten, die ihren Wohnsitz in der Schweiz behalten (sogenannte Frankenver—
sorgung), um der Vereinbarung, so wie in der Vergangenheit geschehen, weiter nachzu-
kommen.

Die Frankenversorgung wird bereits seit 1953 ununterbrochen gezahlt, zusétzliche Kosten
entstehen durch dieses Gesetz nicht.

Rechtlich legitimiert werden durch das Gesetz Zahlungen des BEV in Hdhe der Differenz
zwischen der Versorgung nach Beamtenversorgungsgesetz und der tatséchlich gewéhr—
ten Frankenversorgung far die betroffenen Ruhestandsbeamten. Im Wirtschaftsjahr 2018
betrug diese Differenz ca. 4.210.000 €.

Diese Differenz entwickelt sich in den Jahren 2019 bis 2024 unter BerUcksiChtigung eines
prognostizierten Anstiegs der Versorgung nach Beamtenversorgungsgesetz von jéhrlich
1.5% wie folgt:

Jahr Differenz in €

2019 4.264.000

2020 4.171.000

2021 4.128.000

2022 » 4.109.000

2023 4.062.000

2024 4.040.000

Die Frankenversorgung erhalten derzeit rund 170 Beamte. Es ist davon auszugehen,
dass zusétzlich rund 35 Beamte, die momentan die Frankenbesoldung beziehen, einen
Anspruch auf Frankenversorgung erlangen werden. Aufgrund der im Rahmen der Bahnre-
form (1993/1994) erfolgten Privatisierung der ehemaligen Deutschen Bundesbahn sind
diese Zahlen abschlieflend, bzw. rUckléufig.

Von den derzeit etwa 170 Frankenversorgungsempféngern haben rund 120 die deutsche
und rund 50 die schweizerische bzw. deutsch-schweizerische Staatsangehérigkeit. Von
den kflnftigen Versorgungsberechtigten haben rund 30 ausschliefslich die deutsche
Staatsrgerschaft.

FUr Beamtinnen und Beamten mit schweizerischer bzw. deutsch-schweizerischer Staats—
bUrgerschaft ergibt sich ein subjektiv-éffentlicher Anspruch unmittelbar aus der Vereinba-
rung von 1953, da sie sich unmittelbar auf das Vélkerrecht berufe'n kdnnen. Aufgrund des
langjéhrigen Dienstes in der Schweiz haben 41 Prozent der betroffenen Ruhestandsbe—
amten bzw. ihrer Hinterbliebenen die schweizerischen Staatsangehérigkeit angenommen,
bzw. eine doppelte Staatsrgerschaft.
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Beamte mit ausschliefslich deutscher Staatsangehdrigkeit kdnnen den Anspruch zwar
nicht unmittelbar aus der Vereinbarung geltend machen, eine Einstellung der Frankenver-
sorgung kommt jedoch auch fUr sie nicht in Betracht. Denn dadurch wUrde Deutschland
gegen das Vélkerrecht, die FUrsorgepflicht des Dienstherren und den allgemeinen Gleich-
heitssatz des Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoBen. Zudem steht das durch
die jahrzehntelange Befolgung der Vereinbarung entstandene, schutsrdige Vertrauen
einer Einstellung entgegen.

Grundsatzlich haben Beamte im Ruhestand nach deutschem Versorgungsrecht keinen
Anspruch auf eine Anpassung der Pension an die Lebenshaltungskosten ihres letzten
Verwendungsortes im Ausland. Dies begrUndet sich daraus, dass der dienstliche Grund
des Aufenthalts nach der Pensionierung entfallt. Hier liegt aber eine Sondersituation vor,
die im Beamtenrecht nicht vorgesehen ist. Gemal's Artikel 6 Absatz 1 der Vereinbarung
von 1953 sollten die Beamten in der Regel in der Schweiz wohnen und die Versetzung
erfolgte in der Regel unbefristet bis zur Pensionierung. Die Beamten sollten ihren Le-
bensmittelpunkt also aus dienstlichen GrUnden dauerhaft in die Schweiz verlegen und
haben dies auch tatsachlich getan, was sich auch durch die hohen Zahlen der schweizeri-
schen und deutsch-schweizerischen Staatsrgerschaften der Beamten widerspiegelt.

Damit sich aus dieser ungewéhnlichen MaBgabe kein Nachteil fUr die Beamten ergibt,
wurde in der Vereinbarung von 1953 geregelt, hier ausnahmsweise auch die Pensionen
an die Lebenshaltungskosten in der Schweiz anzupassen. Diese durch den Abschluss der
Vereinbarung zum Ausdruck gebrachte Zusage nicht einzuhalten wUrde einen massiven
Einschnitt in den Lebensstandard der Pensionare und ihren Hinterbliebenen bewirken und
somit gegen die FUrsorgepfiicht des Dienstherren verstoBen.

Die Frankenversorgung fUr die deutschen Beamten, die sich nicht wie ihre Kollegen mit
schweizerischer oder deutsch-schweizerischer Staatsrgerschaft unmittelbar auf das
Vélkerrecht berufen k5nnen, einzustellen, wUrde gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
des Artikels 3 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoBen. Denn die Einstellung der Fran-
kenversorgung wUrde ausschlieBlich aufgrund der deutschen Staatsangehdrigkeit der
Beamten erfolgen, was eine solche Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen kann.

Auch entstand durch die ununterbrochene Befolgung der Vereinbarung, also einer Zah-
Iung der Frankenversorgung in den letzten 65 Jahren. ein schutzwieiges Vertrauen der
Betroffenen, was einer Einstellung entgegensteht.

Lander und Gemeinden werden durch die Aushrung desGesetzes nicht mit weiteren
Kosten belastet. Kosten entstehen durch das Gesetz weder bei Wirtschaftsunternehmen,
insbesondere nicht bei mittelstandischen Unternehmen, noch bei sozialen Sicherungssys-
temen.

Vor diesem Hintergrund sind Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau nicht zu en/varten. Es werden keine Infor-
mationspflichten f'L'ir die BUrger, die Wirtschaft oder die VenNaltung eingehrt.
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Denkschrift

I. Allgemeines

Die Vereinbarung vom 25. August 1953 zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Vorsteher des Eidgenössischen Post- und Eisenbahnde-
partements der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die deutschen Eisenbahnstrecken
auf Schweizer Gebiet regelt den Betrieb der deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer
Gebiet.

Die Vereinbarung nimmt ausdrücklich Bezug auf die völkerrechtlichen Verträge, auf deren
Grundlage der Betrieb der deutschen Strecken auf Schweizer Gebiet erfolgt. Daneben sind
unter anderem die Bezüge der aufgrund des Vertrages in der Schweiz ansässigen Beamten
und Ruhestandsbeamten an die Lebenshaltungskosten in der Schweiz anzupassen („Fran-
kenbesoldung“ und „Frankenversorgung“). Zudem wird eine Kommission zur Behandlung der
mit der Vereinbarung im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten eingerichtet.

Der Vereinbarung wurde und wird sowohl von Deutscher als auch von Schweizer Seite aus
Folge geleistet. So tagt etwa die gemischte Kommission für die deutschen Eisenbahnstre-
cken auf Schweizer Gebiet seit 1953 einmal jährlich bzw. seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre.
Auch die Frankenbesoldung und –versorgung wird gewährt.

Die Vereinbarung wurde vor der 1993/1994 vollzogenen Bahnreform, also der Privatisierung
der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, geschlossen und bezieht sich auf die Deutsche
Bundesbahn als Teil der Bundesrepublik Deutschland. Da die deutsche Gesetzgebung zur
Bahnreform keine Wirkung in der Schweiz entfaltet, ist das Bundeseisenbahnvermögen
(BEV), in dem gemäß § 1 Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz die ehemaligen Sonder-
vermögen „Deutsche Bundesbahn“ und „Deutsche Reichsbahn“ zusammengeführt wurden,
aus der Vereinbarung berechtigt und verpflichtet. Zur Umsetzung des Betriebs der Eisen-
bahninfrastruktur wurden Verträge mit Betreibern der Infrastruktur abgeschlossen. Regelun-
gen zum Eisenbahnbetrieb sind nach der Bahnreform und der Regionalisierung des Schie-
nenpersonennahverkehrs nicht mehr erforderlich.

II. Besonderes

Zu Artikel 1

Nach Absatz 1 besitzt die Deutsche Bundesbahn die Konzession als Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen und die für den Betrieb der Infrastruktur erforderliche Sicherheitsgenehmigung
nach Schweizer Recht. Aufgrund der fehlenden Anerkennung der Bahnreform durch die
Schweiz ist das BEV in diesem Bereich insoweit als Rechtsnachfolger in die Rechte und
Pflichten der ehemaligen Deutschen Bundesbahn eingetreten.

Zur Umsetzung des Betriebs der Eisenbahninfrastruktur wurden Verträge zwischen dem
BEV und der Deutschen Bahn AG (DB AG) abgeschlossen.
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Nach Absatz 2 ist ein Beamter des höheren Dienstes als Beauftragter für die deutschen
Strecken auf Schweizer Gebiet zu bestimmen. Der Beauftragte wird von der DB AG gestellt
und hat sein Büro in Basel. Er ist zudem ausdrücklich beauftragt, die Belange des BEV
wahrzunehmen. So vertritt er das Bundeseisenbahnvermögen und die DB AG in der
Schweiz.

Zu Artikel 2

Artikel 2 erläutert, welche Verträge und Bestimmungen Grundlage der Betriebsführung sind.
Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg mussten die
bis dato abgeschlossenen, teilweise ratifizierten Staatsverträge und sonstigen Verträge der
Eisenbahnverwaltungen für weiter rechtswirksam erklärt und ihre Anwendung beschlossen
werden.

Diese Bezugnahme auf die völkerrechtliche Basis ist weiterhin für die Wahrnehmung der
Rechte und Pflichten aus den Staatsverträgen erforderlich.

Zu Artikel 3

Artikel 3 betont, dass die Schweizer Hoheitsrechte zu wahren sind. Hier wird auf den Vertrag
vom 27. Juli 1852 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzog-
tum Baden betreffend die Weiterführung der badischen Eisenbahnen über schweizerisches
Gebiet Bezug genommen.

Insbesondere werden hier wichtige Punkte der Landesverteidigung, der Information und
Auskunft, des Transports militärischen Materials und Personen, sowie der Personalverpflich-
tung geregelt.

Zu Artikel 4

Die Absätze 1 bis 3 enthalten eindeutige Vorgaben in Bezug auf die Zulassung von Fahr-
zeugen, sowie beim Bau von neuen Bahnanlagen oder deren Änderungen.

Die Finanzierung der Infrastruktur erfolgt gemäß Schweizer Recht. Bei Änderungen, Neu-
bauten und Ersatzinvestitionen wird eine Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland aus
Artikel 10 des Staatsvertrags von 1852 abgeleitet. Die Betriebskosten werden von der Eid-
genossenschaft gemäß Schweizer Eisenbahnrecht abgegolten.

Absatz 4 regelt die Vorhaltung von Baustoffen. Mit einer Verfügung des Eidgenössischen
Post- und Eisenbahndepartement aus dem Jahre 1960 wurde die Deutsche Bundesbahn von
der Pflicht zur Vorratshaltung für Oberbaustoffe entbunden.

Absatz 5 verpflichtet die Deutsche Bundesbahn, Geldreserven in Schweizer Franken verfüg-
bar zu halten. Die Verpflichtung wird von der DB AG sichergestellt, indem sie die Betriebs-
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kostenabrechnung über entsprechende Geldkonten in der Schweiz führt. Ebenso verfahren
das BEV und die Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten.

Zu Artikel 5

Artikel 5 trifft Regelungen über die Ausgestaltung des Personenverkehrs. Die beschriebenen
Verpflichtungen im Schienenpersonennahverkehr sind mit dem deutschen Regionalisie-
rungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395) auf das Land Baden-
Württemberg als Aufgabenträger übergegangen.

Zudem wird der freie Netzzugang entsprechend dem EU-Recht auch für die deutschen Stre-
cken auf Schweizer Gebiet gewährleistet.

Zu Artikel 6

Absatz 1 regelt die Vorhaltung von Personal in der Schweiz. Diese Verpflichtung ist auf die
DB AG übergegangen.

Absatz 2 schreibt die Öffnung der Beamtenlaufbahn für schweizerische Staatsangehörige
vor.

Absatz 3 verweist auf die Geltung der deutschen Personalvorschriften unter Berücksichti-
gung der Schweizer Gesetzgebung über die Arbeitszeit (u.a. Regelungen über Pausen,
Nachtdienst, Feier- und Ruhetage).

Das BEV und die DB AG regeln diese Besonderheiten jeweils in getrennten Verhandlungs-
gremien mit der für die Vertretung dieses Personals zuständigen Schweizer Gewerkschaft
für das Verkehrspersonal (SEV).

Absatz 4 regelt die Anpassung der Löhne an die Lebenskosten in der Schweiz im Rahmen
der Frankenbesoldung.

Die Anpassung an die Lebenskosten erfolgt dadurch, dass sich die Höhe der an die Berech-
tigten ausgezahlten Bezüge nicht nach der Bundesbesoldungstabelle A, sondern nach der
sogenannten Frankenbesoldungstabelle des BEV richtet. Die Frankenbesoldungstabelle ent-
spricht in Struktur und Aufbau der Bundesbesoldungstabelle A, den Beträgen wird jedoch
das Schweizer Besoldungs- bzw. Lohnrecht zu Grunde gelegt. Ausgangspunkt hierfür ist die
Zuordnung der deutschen Besoldungsgruppen zu den in Art. 36 der Schweizer Bundesper-
sonalverordnung (BPV) festgelegten Lohnklassen; diese wurde zuletzt 2015 angepasst. Die
Auszahlung der Bezüge erfolgt in Schweizer Franken. Diese Festlegungen wurden zwischen
Deutscher Bundesbahn und der Schweizer Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) ge-
troffen.

Der Anspruch auf Frankenbesoldung ergibt sich aus der Vereinbarung i.V.m. § 17 Abs. 2 des
Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund
und Ländern (2. BesVNG).
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Absatz 5 regelt die Beiziehung von schweizerischen Vertragsärzten. Die Bestellung von
Schweizer Vertragsärzten ist heute obsolet und wurde bis dato auch nicht so praktiziert. Die
Kriterien für die Feststellung einer Betriebsdiensttauglichkeit wird aus den deutschen Perso-
nalvorschriften und der deutschen Eisenbahn-Bau- und  Betriebsordnung (EBO) abgeleitet.

Zu Artikel 7

Artikel 7 regelt, dass sich die Sozialversicherungsbestimmungen des Personals grundsätz-
lich nach deutschem Recht richten. Die Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes
sind für das Personal anwendbar.

Zu Artikel 8

Artikel 8 trifft Regelungen zur Krankenversicherung. Diese haben heute keine grundsätzliche
Bedeutung mehr, da nach den allgemeinen Regelungen verfahren wird.

Zu Artikel 9

Absatz 1 regelt die Anpassung der Versorgungsbezüge an die Lebenshaltungskosten in der
Schweiz. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Frankenversorgung, die seit 1953 gezahlt
wird.

Das Verfahren sieht vor, dass zunächst die tatsächlichen Versorgungsansprüche der Be-
troffenen nach Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) errechnet und in Schweizer Franken
umgerechnet werden. Diesen werden die (fiktiven) Ansprüche gegenübergestellt, die die
Betroffenen hätten, wenn der Berechnung nach BeamtVG die Bezüge nach der Frankenbe-
soldungstabelle zu Grunde gelegt würden. Den Betroffenen wird der individuell günstigere
Betrag ausgezahlt.

Der Leistungsanspruch von schweizerischen Staatsangehörigen ergibt sich unmittelbar aus
der Vereinbarung. Mit dem vorliegenden Gesetz wird die notwendige gesetzliche Grundlage
auch für die Leistung an deutsche Ruhestandsbeamten geschaffen.

Zu Artikel 10

Artikel 10 regelt die Bestellung und die Aufgaben einer Kommission für die mit den deut-
schen Strecken auf Schweizer Gebiet zusammenhängenden Aufgaben. Gemäß Artikel 7 der
Vereinbarung vom 25. April 1967 über die schweizerischen Eisenbahnstrecken auf deut-
schem Gebiet wurde der Mandatskreis um die Schweizer Strecken auf deutschem Gebiet
erweitert und die Kommission als „Deutsch-schweizerische Kommission für grenzüberschrei-
tenden Eisenbahnstrecken“ bezeichnet.
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Zu Artikel 11

Artikel 11 regelt die Zusammensetzung und die Verfahrensweise der Kommission. Weitere
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung der Kommission vom 21/22. September 1953.

Absatz 1 bestimmt die jeweiligen Vertreter der deutschen und der schweizerischen Seite. Die
Vertretung wurde an die durch die Bahnreformen in der Bundesrepublik Deutschland und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft erfolgten Änderungen der Zuständigkeiten angepasst.

Absatz 2 sieht einen einjährigen Turnus der Treffen vor. Seit dem Jahr 2000 tagt die Kom-
mission regelmäßig nur noch zwei Jahre, ansonsten aktuell bei Notwendigkeit.

Absatz 3 regelt die Kosten der Kommission.

Zu Artikel 12

Absatz 1 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung.

Absatz 2 sieht eine jeweils jährliche automatische Verlängerung der Gültigkeit der Vereinba-
rung vor, sowie die Möglichkeit der Kündigung.

Nach Absatz 3 ersetzt diese Vereinbarung die Vereinbarung vom 20. April 1951 zwischen
dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem Vorsteher des
Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartementes über den Betrieb und die Verwaltung
der deutschen Eisenbahnstrecken in der Schweiz.
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